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die Verhandlung aufsucht (Dr. Warnatsch, Berlin), oder ein so
kleines Lokal nimmt, daBl aufler fiir die Beteiligten kein Platz
mehr iibrig bleibt, so daB die Verhandlung einen intimen, familiéiren
Charakter annimmt (Jugendrichter Landsberg, Lennep).

Verehrte Anwesende! Ich hétte personlich der Jugendschutz-
kommission vor dem Jugendgericht den Vorzug gegeben. Da aber
allem Anschein nach eine Verwirklichung dieses Ideals auferhalb
des Kantons St. Gallen fiir die nichste Zukunft aussichtslos er-
scheint, so wiinsche ich ein Jugendgericht, dessen Offentlichkeit
beschrinkt ist, nicht durch das Gesetz, sondern durch die sitzungs-
polizeilichen MaBnahmen des Vorsitzenden; ein Jugendgericht,
dessen Leiter die Verhandlungen zu gestalten weif, zu einer in-
timen, familiiren Angelegenheit. Ich weifl mich in diesen Forde-
rungen einig mit hervorragenden Jugendrichtern wie Almenroder
und Landsberg.

6. Jugendstrafrecht und Jugendfiirsorgerecht.
a) Referat von Dr. Alfred Silbernagel,

Zivilgerichtsprisident in Basel.

Leitsiitze.

1. Die Hauptaufgabe des Jugend-
strafrechts ist die Rettung des Kindes
und des Jugendlichen und seine Er-
ziehung zu einem brauchbaren und
tiichtigen Gliede der Menschheit.

2. Die Scheidung zwischen Kindern
und jugendlichen Delinquenten ist bei-
zubehalten. Im Interesse einer ratio-
nellen Jugendfiirsorge ist eine Vereini-
gung der richterlichen und vormund-
schaftlichen Kompetenzen bei der
gleichen Behorde zu erstreben, und es
soll dieser Behtrde auch die Kontrolle
und die Moglichkeit jederzeitiger
direkter Einwirkung auf den Strafvoll-
zug gesichert werden.

3. Ein sehr wichtiges Fiirsorge-
mittel bei der Behandlung von fehl-
baren Kindern und jugendlichen Delin-
quenten ist die Ermdoglichung der Be-
wihrung in der Freiheit, womdglich

Conclusions.

1. L’institution d’une juridiction
spéciale chargée de connaitre des actes
délictueux commis par des mineurs a
surtout pour but de sauvegarder morale-
ment les enfants qui lui sont déférés
et d’en faire, par une éducation ration-
nelle, des membres utiles de la société.

2. On doit continuer a distinguer
entre enfants coupables et jeunes délin-
quants. Il est utile aussi que les attri-
butions de l'autorité tutélaire et du
juge soient réunies dans une seule
autorité, et que cette autorité soit mise
4 méme d’exercer en tout temps son
contrdle et son influence sur l'appli-
cation de la peine.

3. Il importe beaucoup, au point
de vue éducatif, que les enfants cou-
pables et les jeunes délinquants puissent
étre laissés en liberté, tout en restant
placés sous surveillance tutélaire. Ce
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in Verbindung mit der Schutzaufsicht.
Die Bewihrung unter Schutzaufsicht
soll im Prinzip bei allen fehlbaren
Kindern und jugendlichen Delinquenten
angewendet werden kdnnen aufier bei
denjenigen, deren Tat einer besonderen
Bosheit, Roheit und Verkommenheit
der Gesinnung entspringt, und zwar
als Stellung unter Schutzaufsicht vor
einem Straferkenntnis, als Bedingung
fir die Nichtvollziehung einer er-
kannten Strafe, endlich verbunden mit
einer bedingten Entlassung aus der
Anstaltsversorgung. Die Bewihrungs-
frist soll bis auf zwei Jahre, bei Uber-
tretungen auf Maximum ein Jahr aus-
gedehnt werden konnen.

4.- Als MaBnahmen kommen neben
der Verwarnung von Kindern und
Eltern in Betracht: Auferlegung einer
Sicherheit gegeniiber den Eltern fiir
bessere Kontrolle des Verhaltens des

Kindes, Anhalten zur moglichsten Ver-

minderung des enstandenen Schadens.
Neben der Anstaltsversorgung kommt
die Familienversorgung in Betracht.
Fiir zweifelhafte Fille ist die Ver-
bringung des Kindes in ein Beob-
achtungsheim vor der Zuweisung in
Familien- oder Anstaltsversorgung zu
empfehlen. Statt der Anstaltsversor-
gung eignet sich u. a. auch besonders
das Familiengruppensystem. In allen
Fillen ist fiir geniigende, berufliche
Ausbildung der Anstaltsinsassen zu
sorgen, sowie fiir moglichste Sicherung
des Auskommens in den ersten Zeiten
nach der Entlassung. In den Anstalten
sind die bessern von den schlechtern
Elementen soweit moglich zu scheiden.
Nach der Art des Verhaltens des
Jugendlichen kann in den Anstalten ein
Progressivsystem eingefiihrt werden,
vorgiingig der bedingten Entlassung.

systeme doit étre, en principe, appliqué
a tous les enfants coupables et a tous
les jeunes délinquants (a I'exception
de ceux dont les actes dénotent une
méchanceté, une brutalité ou une
perversité toutes particuliéres); cette
mise en liberté sous surveillance pourra
étre prononcée préalablement a tout
jugement, remplacer conditionnellement
une pénalité prononcée par le tribunal,
ou intervenir, conditionnellement aussi,
en faveur d’enfants déja internés. La
durée de la période de surveillance
pourra étre portée d'une maniére
générale a deux ans, et a un an au
maximum lorsqu’il s’agira de simples
contraventions.

4. En plus des avertissements
adressés aux parents et aux enfants,
On pourra avoir recours aux mesures
suivantes: Exiger des parents la garantie,
qu’ils surveilleront mieux la conduite
de 'enfant. Exiger la réparation, dans
la mesure du possible, du dommage
causé. A cdté de l'internement dans
des établissements spéciaux, il faut
prévoir aussi le placement du coupable
dans une famille. Dans les cas douteux,
I’enfant sera placé en observation
avant d’étre interné ou placé dans une
famille. Le systéme de I'internement
dans des établissements spéciaux peut
étre remplacé par le systéeme des
groupes de familles. Dans tous les cas,
on aura soin, que les enfants internés
recoivent une instruction profession-
nelle suffisante, et une fois t'interne-
ment terminé, on pourvoira, dans la
mesure du possible, -a leurs premiers
besoins. Dans les établissements, les
bons éléments seront séparés des
mauvais, pour autant que faire se
pourra. On pourra introduire dans les
établissements le systéme progressif,
I’enfant passant successivement, lors-
qu'il I'aura mérité par sa conduite,
d’une division & une autre, pour arriver
a la libération conditionnelle.
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5. Die Behandlung der straffilligen
Kinder und Jugendlichen soll in erster
Linie der Fiirsorge dienen, es soll aber
dabei auch der Strafzweck nicht ganz
ausgeschaltet werden. Die Festsetzung
der Dauer der Internierung eines
jugendlichen Delinquenten in einer
Anstalt soll darum nicht in allen
Féllen ausschlieBlich nur von den Be-
diirfnissen der Erziehung abhingen.
Bei Verbrechen, die auf Roheit, Bos-
heit und Verkommenheit der Gesinnung
zuriickzufiihren sind, konnen durch
den Richter besondere Entbehrungen
und Arbeitsleistungen als Schirfung
auferlegt werden, vorbehiltlich der
Mittel der Anstalt zur Aufrechterhaltung
der Disziplin. In diesen Fillen soll
eine mehrjihrige Minimaldauer der
Internierung in einer Anstalt festge-
setzt werden. Fiir die nachherige Zeit
entscheidet iiber den Zeitpunkt der
Entlassung Wohlverhalten wihrend
lingerer Zeit. Die Maximaldauer der
Internierung soll acht Jahre nicht iiber-
steigen. Bestimmte ganz schwere Ver-
brechen sollen mindestens dreijihrige
Anstaltsversorgung bedingen.

6. Als unbescholten soll gelten,
wer als Jugendlicher nur unter Schutz-
aufsicht gestellt oder wer aus der An-
stalt- oder Familienversorgung bedingt
entlassen wurde und sich wihrend der
Bewihrungszeit wohl verhalten hat.
Tilgung der Strafe im Vorstrafenver-
zeichnis soll beiJugendlichen eintreten,
wenn innert einer bestimmten, nach
der Schwere des Delikts verschieden
anzusetzenden Frist keine Verurteilung
mehr erfolgt ist.

5. Le régime auquel seront soumis
les enfants internés doit avoir en vue,
en premiere ligne, leur éducation et
leur amélioration, mais le e¢6té éducatif
ne doit pas reléguer complément a
Iarriére-plan le cbdté disciplinaire et
purement pénal de I'internement ; aussi
devra-t-on, pour fixer la durée de
celui-ci, tenir compte dans certains cas
tout au moins, de I'élément pénal. En
cas de délits dénotant une brutalité,
une méchanceté ou une perversité
toute particuliéres, le juge pourra
décider que le délinquant sera soumis
a certaines privations ou & certains
travaux, pourvu toutefois que I'éta-
blissement dispose des moyens suffi-
sants pour assurer le maintien de
la discipline. En outre, I'internement
aura toujours, dans les cas de ce genre,
une durée de plusieurs années; une
fois cette période écoulée, la libération
du délinquant dépendra de sa conduite
pendant un laps de temps donné. La
durée maximum de l'internement ne
devra, en aucun cas, dépasser huit
ans; dans les cas de délits trés graves
Iinternement aura une durée de trois
ans au minimum. i

6. Les délinquants placés seule-
ment sous surveillance et ceux qui
auront été libérés conditionnellement
apreés avoir été placés dans un établisse-
ment ou dans une famille et auront
eu une conduite irréprochable pendant
la période de surveillance, seront con-
sidérés comme n’ayant pas de casier
judiciaire. Lorsque les délinquants
n’auront pas subi de nouvelle con-
damnation pendant un laps de temps
variable suivant la gravité du délit, la
premiére condamnation sera rayée du
casier judiciaire.

Wenig mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen seit der Schaffung
der ersten Jugendgerichtshdofe in den Vereinigten Staaten von
Amerika, ein Jahrzehnt beispielloser Arbeit auf dem Gebiet der
Jugendfiirsorge in der ganzen Kulturwelt, ein Jahrzehnt be-
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deutungsvoller Reformen in der Behandlung der fehlbaren Kinder
und der jugendlichen Delinquenten. Einige Einzelstaaten der
Union gingen mit ihrem Beispiel voran. Kinderfreunde, deren
Namen unvergessen bleiben, verstanden es, die 6ffentliche Meinung
in den Vereinigten Staaten auf Zustéinde in der Behandlung der
straffilligen Jugend zu lenken, die erschreckend wirkten; sie er-
reichten es auch, daf} Kinder nicht mehr in Gefingnisse, dafl sie
vor einen besondern Jugendrichter und auf dessen Weisung
nachher in besondere Erziehungsanstalten gewiesen wurden, sie
erwirkten eine Ausgestaltung der Schutzaufsicht wihrend der Be-
wihrungszeit und iiberhaupt eine Ersetzung des alten Jugend-
strafrechts durch ein Jugendfiirsorgerecht, ein neues, grofies
Prinzip, das fiir die alte Welt vorbildlich wurde. Man erkannte
zuerst in der amerikanischen Gesetzgebung, dann in der der euro-
pédischen Staaten, daBl das Kind, dafl der jugendliche Mensch bei
seiner geistigen und sittlichen Unreife, seinem noch ungeniigend
gefestigten Willen fiir seine Handlungen nicht die volle Verant-
wortung besitzen konne. Wohl sollten auch fiir die Behandlung
der jugendlichen Delinquenten die Gebote der Gerechtigkeit
gelten, aber nicht einer richenden, vernichtenden Gerechtigkeit
der Vergeltung, sondern einer rettenden Gerechtigkeit, verbunden
mit Liebe. Der Jugendrichter wird zum Erzieher und Arzt der
fehlbaren Jugend. Die Hauptsache wird nicht die Bestrafung des
Kindes und des Jugendlichen, sondern seine Rettung, seine Er-
ziechung zu einem tiichtigen, brauchbaren, rechtschaffenen Gliede
der menschlichen Gesellschaft.

Dieser Grundsatz hat, seit Baernreither, Julhiet und andere
das amerikanische Jugendgerichtsverfahren in Europa populir
gemacht haben, den groSiten Teil der gewaltig anschwellenden
Jugendfiirsorge-Literatur, hat die neuen gesetzgeberischen Arbeiten
und die Verhandlungen zahlreicher internationaler und nationaler
Kongresse beherrscht, und auch ins Rechtsempfinden des Schwei-
zervolkes hat er Eingang gefunden. Die letzten paar Jahre haben
auch in unserm Lande eine Entwicklung auf dem Gebiete der
Jugendfiirsorge gebracht, die in manchen Punkten auch fiir das
Ausland vorbildlich sein kann. Die Zeit seit der Vertffentlichung
des letzten Vorentwurfs zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch,
seit 1908, brachte zunichst das schweizerische Zivilgesetzbuch
mit seiner starken Hervorhebung der personlichen Fiirsorge im
Vormundschaftsrecht, im Recht der elterlichen Gewalt, im aufier-
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ehelichen Kindesverhiltnis, sowie die verschiedenartige, in ihrer
Gesamtheit aber doch sehr beachtenswerte Ausgestaltung der
neuen Fiirsorgeideen in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen zum
schweizerischen Zivilgesetzbuch. Sie brachte fiir einzelne Kantone
(Genf, Baselstadt, Ziirich und ganz besonders St. Gallen) die in
ihrer Verschiedenart den jeweiligen Anschauungen und Bediirf-
nissen der einzelnen Landesteile in bemerkenswerter und auch
viel beachteter Weise angepafiten neuesten Gesetze und Gesetzes-
entwiirfe zum Strafrecht und Strafverfahren gegen Jugendliche.
Neben den Wiinschen der zahlreichen Lehrertagungen konnten
die Resultate der Referate und der Beratungen am schweizerischen
Juristentag in Aarau vom Jahre 1909 eine Grundlage fiir die
"neue schweizerische Gesetzgebung bilden. Auf ihnen konnte
zunidchst die vom schweizerischen Justizdepartement im April
dieses Jahres zur Beratung des Entwurfs zu einem schweizerischen
Strafgesetzbuch nach Luzern zusammenberufene Experten-
kommission aufbauen. Die Beratungen dieser Kommission zum
allgemeinen Teil sind fiir die erste Lesung beendet. Diese Tat-
sache aber nimmt dem schweizerischen Jugendgerichtstag
nicht seine grofie praktische Bedeutung fiir die schweizerische
Gesetzgebung. Die Wiinsche seiner Referenten und Votanten
konnen und werden sicher einer eingehenden Priifung unter-
zogen werden, vielleicht schon bei einer zweiten Lesung im
Schofe der Expertenkommission und mehr noch bei den Be-
ratungen in der Bundesversammiung und ihren vorberatenden
Kommissionen, ganz besonders aber wird dies spiiter der Fall
sein bei Ausarbeitung der kantonalen Einfiihrungsgesetze zum
schweizerischen Strafgesetzbuch. Auch fiir die kiinftige aus-
lindische Gesetzgebung werden die Arbeiten dieses Kongresses
in Winterthur nicht ohne Bedeutung bleiben, wie auch die Riick-
wirkung der bisherigen ausléindischen Gesetzgebung auf unsere
schweizerische Gesetzgebung iiber das Jugendstrafrecht nicht
unterschiitzt werden darf. Gerade im Ausland hat die Gesetz-
gebung in den Jahren seit 1908, seit der Publikation des letzten
schweizerischen Vorentwurfs so sehr viel Neues gebracht. Wohl
war damals schon die Entwicklung in den Vereinigten Staaten
von Amerika in den Hauptziigen zu iiberblicken. Auch der
groBe englische Children Act 1908 lag damals schon vor, wenn
er auch erst spidter in Kraft getreten ist, ebenso war bekannt
das bahnbrechende dinische Gesetz von 1905 {iiber die Be-
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handlung verbrecherischer und verwahrloster Kinder und Jugend-
licher. Neu dazu aber kam die beispiellose Entwicklung der Idee
und der Institution der Jugendgerichte in Deutschland seit 1907,
neu hinzu kam hier, in deutschen Einzelstaaten, auch die Beseitigung
der grofiten Hérten des alten Rechts durch Ministerial-Verordnungen;
seither liegen nun auch vor die Entwiirfe zu einem neuen deutschen
Reichs-Strafgesetzbuch und einer neuen deutschen Reichs-Straf-
prozeBordnung. Am 27. Juni 1910 hat in Osterreich das Herren-
haus des Reichsrats den Gesetzesentwurf betreffend das Jugend-
strafrecht angenommen, der unter Baernreithers Einflu zu einem
allgemeinen Fiirsorgegesetz ersten Ranges geworden ist und der
auch das Verfahren gegen Jugendliche und die Organisation von
Jugendgerichten regelt. Thm schlo8 sich der Osterreichische Ent- -
wurf iiber die Fiirsorgeerziehnung an. In Frankreich folgten
den ersten bedeutungsvollen Gesetzesvorschligen des conseil
supérieur des prisons, Deschanels, Bérengers und Ferdinand Dreyfus’
die Entwiirfe von Senat und Kammer zur loi sur les tribunaux
pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée. Alles ist
noch im Fluf}, auch in Belgien, wo die Sache der Jugendgerichte
in Justizminister Carton de Wiart und seiner hochbegabten Ge-
mahlin so hervorragende Vorkimpfer gefunden und wo die
Chambre des représentants am 19. April dieses Jahres das projet
de loi sur la protection de I'enfance angenommen hat. Dazu
kommen die Novelle vom 1. Oktober 1908 zum ungarischen
Strafgesetzbuche, speziell zum Jugendstrafrecht und die Gesetzes-
vorarbeiten der von Minister Orlando eingesetzten italienischen
Kommission, alles zusammen ein weitschichtiges Material an be-
deutungsvollen Reformen. Es erhielt seine Verarbeitung an grofien
internationalen Kongressen, so am zweiten deutschen Jugend-
gerichtstag in Miinchen, der auch Osterreich und die Schweiz in
sich schlof, dann im letzten Juli zuerst an dem mehr privaten
internationalen Jugendgerichtskongref3 in Paris, dann wenige
Wochen spiter dem mehr amtlichen Charakter tragenden inter-
nationalen Patronagekongre8 in Antwerpen. Von letzterem ist
der hochinteressante, 565 Seiten umfassende Sammelband, der
ganz besonders auch der Frage der Jugendgerichte und der
Schutzaufsicht gewidmet ist, erschienen; zur Pariser Tagung steht
der Sammelband zur Zeit noch aus'), doch liegen die zahlreichen

) Der Sammelband ist seither erschienen, 672 Seiten stark.
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Einzelberichte berufener Autoren aus einer Reihe von Staaten
zu diesem Kongresse vor. Auch der internationale Gefiingnis-
kongrel in Washington hat den Fragen des Jugendstrafrechts
seine Aufmerksamkeit zugewandt. Auf all diesem, von berufensten
Ménnern der Theorie und Praxis in allen Kulturstaaten ge-
sammelten Material diirfen wir nunmehr das Gesetzeswerk auf-
bauen, das hoffentlich der Jugend zum Segen gereichen wird.

Sollen wir das gesamte Jugendfiirsorgerecht oder doch das
ganze Recht der Behandlung der straffilligen und verwahrlosten
Jugend in ein besseres Gesetz verweisen, unabhingig vom
allgemeinen Strafrecht, dhnlich wie es England, Osterreich und
Belgien tun, wie es in Frankreich der Conseil supérieur des prisons,
in Deutschland u. a. Geheimrat Felisch, in der Schweiz die
schweizerische Vereinigung fiir Kinder- und Frauenschutz an-
streben? Die bundesrétliche Expertenkommission hat, offenbar
aus Opportunititsgriinden, davon abgesehen und mit Recht, im
Interesse des raschen Zustandekommens sowohl des neuen Jugend-
strafrechts als des ganzen schweizerischen Strafgesetzbuches
iiberhaupt.

Der schweizerische Entwurf hilt an der Scheidung
zwischen Kindern und Jugendlichen fest. Was er fiir die
erste Altersstufe bis zu 14 Jahren, fiir Kinder, bringt, ist ein
reines Fiirsorgerecht, ohne strafrechtlichen Einschlag. Herr
Prof. Borel hat auch hier noch eine untere Grenze von 10 Jahren
vorgeschlagen. Die letzte Expertenkommission ist auf den Beginn
des schulpflichtigen Alters heruntergegangen. Die Behandlung
von Kindern unter dieser Altersgrenze ist ganz dem Zivilrecht
iiberlassen, seinen Normen iiber elterliche Gewalt und iiber Vor-
mundschaftswesen. Der schweizerische Strafgesetzentwurf befaf3t
sich also erst mit schulpflichtigen Kindern. Da aber ist es das
grofle Verdienst der Expertenkommission, daff sie fiir Kinder
den ,Richter® ersetzt hat durch die ,zustédndige Behorde®.
Diese trifft nun die geeigneten Mafinahmen und zwar selbst. Die
wenig erfreuliche Zweiteilung im alten Entwurf zwischen der
das Delikt feststellenden und der die Mafinahmen treffenden Be-
horde ist fallen gelassen worden. Der Richter mufi nicht mehr
das Kind der Verwaltungs- bezw. der Schulbehirde zu weitern
Verfiigungen iiberweisen, was auch zum System des eigentlichen
Kinder-(Jugend)richters nicht passen wiirde. Als ,zustindige Be-
horde“ kann das kantonale Einfiihrungsgesetz je nach seinen Be-
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diirfnissen, seinem Behordenorganismus, den ihm zur Verfiigung
stehenden Kriften, den Anschauungen seiner Bevolkerung und
seiner leitenden Kreise einen einzelnen Jugendrichter oder ein
Jugendrichterkollegium, eine vormundschaftliche oder Schulbehorde,
eine Jugendschutzkommission, ein Fiirsorgeamt ernennen. Alle
diese Moglichkeiten sind im neuesten Entwurf der Experten-
kommission ausdriicklich vorgesehen. Nicht vorgesehen ist dagegen
— und das ist der grofie Fortschritt — der ordentliche Straf-
richter fiir das Verfahren gegen Kinder. Ebensosehr ist auch zu
begriilen, daBl der Entwurf nun nicht mehr der Schule in der
Behandlung der fehlbaren Jugend als notwendig eine entscheidende
Bedeutung einriumt. Wo in einem Kanton die Verhiltnisse es
wiinschbar erscheinen lassen, kann dieser die Schulbehorden als
zusténdige Behorden bestimmen, aber er muf8 es nicht allgemein.
Noch vor wenigen Jahren sah man in der Schulbehtrde und im
Lehrer den idealen Kinderrichter. Dann kam aus Lehrerkreisen
selbst und aus Schulsynoden die Reaktion gegen diese Auf-
fassung (ich nenne nur die Namen Fawer, Mercier, Miiller-Meier,
Bollinger-Auer). Basel-Stadt hatte die Schulgerichtsbarkeit besessen
und damit so wenig gute Erfahrungen gemacht, daB es sie ohne
nennenswerte Opposition wieder abgeschafft hat. Die Basler
Schulorganisation, wenigstens die der Knaben-Sekundarschulen,
eignete sich dazu nicht. In andern Kantonen mag die Schul-
organisation sich fiir diese Zwecke besser geeignet erweisen.
Uberall aber wird die Schule in der Begutachtung des Charakters
des Jugendlichen in der allgemeinen Auskunftserteilung sehr
wertvolle Dienste leisten konnen.

Der neue Entwurf der Expertenkommission hat die Not-
wendigkeit der Einziehung von Berichten iiber die person-
lichen Verhiltnisse des Kindes beibehalten und sie ergiinzt
durch die Vorschrift der Einziehung &rztlicher (ich fiige bei
,wenn immer moglich psychiatrischer®) Berichte in allen Zweifels-
fdllen, eine sehr wertvolle Bestimmung, wenn man des groflen
Prozentsatzes geistig unternormaler Kinder nach den psychiatrischen
Untersuchungen in deutschen Fiirsorge-Erziehungsanstalten ge-
denkt. Obligatorische psychiatrische Untersuchung aller straf-
filligen Kinder und Jugendlicher wire an andern Orten als in
groffen Stidten weder durchfiihrbar noch gut fiir die Kinder und
Jugendlichen selbst. — Die Mitgliedschaft eines Psychiaters in
dem das Kind oder den Jugendlichen beurteilenden Kollegium ist
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wertvoll, wenn auch einzelne Psychiater sie bekdmpfen; aber die
Diagnose blof8 in der Verhandlung geniigt natiirlich nicht. Der
neue Entwurf hat sodann eine Reihe von Bestimmungen aus dem
Entwurf zu einem schweizerischen Einfiihrungsgesetz ins Straf-
gesetzbuch selbst hiniibergenommen, so u. a. die Anordnung einer
Beaufsichtigung der Erziehung des fehlbaren Kindes durch frei-
willige Vereinigungen und hat dadurch die Stellung unter
Schutzaufsicht unter den MaBnahmen der ,zustédndigen Behorde*®
auch bei Kindern ausdriicklich hervorgehoben. Fiir Kinder, deren
Zustand eine besondere Behandlung erfordert, ist die Be-
handlung anzuordnen, die dieser Zustand angezeigt erscheinen
l§B8t. Zu diesen geistig anormalen Kindern rechnet der neue Ent-
wurf der schweizerischen Expertenkommission nun auch die
Blinden und entspricht damit einem Ersuchen des schweizerischen
Blindenvereins.

In Ubereinstimmung mit den Rechten einer Reihe anderer
Staaten (ich nenne u. a. die Vereinigten Staaten von Amerika,
England, Belgien mit seinem Entwurf) wird dem Kinderrichter
bezw. der fiir fehlbare Kinder zustéindigen Behorde kiinftig das
Recht eingerdumt, sich auch an die Eltern zu wenden und zwar
je nach deren Gesinnung mit einer Ermahnung oder Verwarnung.
Ohne die Moglichkeit einer Einwirkung auf die Eltern bleibt
natiirlich alle Arbeit des Kindermagistraten ein Stiickwerk. Lindsey
verlangt mit grofler Entschiedenheit fiir den Kinderrichter auch
das Recht, pflichtvergessene Eltern strafen und ihnen diese Be-
strafung androhen, ihnen Kautionen fiir das Wohlerhalten ihrer
Kinder auferlegen zu diirfen. Fiir die Schweiz ist die Regelung
dieser Frage vorldufig dem noch nicht beratenen besonderen
Teil des Strafgesetzbuches iiberlassen worden, der von den
einzelnen Vergehen handelt. :

Als weitere Mafinahmen kommen bei fehlbaren Kindern
noch in Betracht neben Verweis (richtiger Ermahnung) und Schul-
arrest die Verbringung in eine Erziehungsanstalt oder
Ubergabe an eine vertrauenswiirdige Familie und endlich die
Belassung des Kindes in der eigenen Familie bei Beaufsichtigung
der Erziehung. Es ist also auch bei Kindern die sehr wichtige
Bewidhrung mit Schutzaufsicht ins kiinftige schweizerische
Recht aufgenommen worden.

Die Worte ,Zwangs“-erziehungs- und ,Korrektions“-Anstalt
sind bei Kindern noch vermieden.
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Damit hat die Behandlung der fehlbaren Kinder im kiinftigen
schweizerischen Bundes-Recht in den Grundziigen vorldufig
eine Regelung gefunden, die den besten auswirtigen Gesetzen
und Gesetzesentwiirfen ruhig an die Seite gestellt werden darf.
Freilich betrifft diese Regelung nur die Grundziige, die weitere
Detailausgestaltung ist den Kantonen iiberlassen und gerade
hier bleibt den Jugendfiirsorge-Vereinen noch ein grofles Feld
vorberatender, vorbereitender Titigkeit, damit die kantonalen
Einfiihrungsgesetze sich dem Geist des Entwurfs zu einem schwei-
zerischen Strafgesetzbuch anpassen. Ganz besonders verbleibt
den Kantonen ja die Bezeichnung der ,zustéindigen Behorde®.

Moge hier die Entwicklung dazu fiihren, daB alle Entscheide
und MaBinahmen gegen Kinder bis 14 oder 15 Jahren einschliellich
der Kontrolle der Durchfithrung einem besondern nicht richter-
lichen Jugendmagistraten (nach dem Vorschlag Moschinis,
des Vorkdmpfers der italienischen Jugendfiirsorge), oder einer
Jugendschutzkommission, nach den Vorschligen Kuhn-Kellys,
Rektor Maennels und anderer, in dhnlicher Gestaltung u. a. auch
des franzosischen Conseil supérieur des prisons, oder einer als
Fiirsorgeamt konstituierten Vormundschaftsbehtorde, wie es in
Baselstadt, wie es auch in Danemark der Fall ist, zugewiesen
werden!

Das Kind hat das 14. Altersjahr iiberschritten, es steht in
der strafrechtlichen Altersstufe der ,Jugendlichen®, wie die
auch auswirts allgemein iibliche Bezeichnung lautet. Diese
Altersstufe soll bei uns eine einheitliche sein, von 14 bis zu
18 Jahren. Eine weitere strafrechtliche Zwischenstufe, eine weitere
Altersgrenze bei 16 Jahren, wie zahlreiche andere Staaten
sie in ihren neuesten Gesetzen und Gesetzesentwiirfen kennen
(z. B. England, Frankreich, Italien, Belgien und Einzelstaaten der
amerikanischen Union), ist von der schweizerischen Experten-
kommission abgelehnt worden. Ein Versuch, in den schweizerischen
Entwurf die alte und grundfalsche Frage nach dem Vorhanden-
sein der Einsicht des Jugendlichen, nach dem discernement,
oder in der neuen gemilderten Form der Frage nach der geistigen
und sittlichen Reife aufzunehmen, ist in der Expertenkommission
nicht mehr gemacht worden. Es ist bedauerlich, daBl der Ver-
fasser des neuen, sonst sehr beachtenswerten baselstidtischen
Jugendstrafrechts sich von diesem Prinzip der Einsicht des
Jugendlichen noch nicht ganz freimachen konnte. Ein Antrag der
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sozialdemokratischen Partei, die untere Grenze der Jugend-
lichen, dhnlich wie in Schweden und im Kanton Bern, auf 15 Jahre
zu erhohen, wurde abgelehnt, wie wir bei der Behandlung der
schweren Delikte sehen werden, eigentlich mit Unrecht. Der
Ziircher Regierungsrats-Entwurf zu einem Gesetz betreffend den
Strafprozefl sieht fiir Jugendliche iiberhaupt als untere Alters-
grenze sogar 16 Jahre vor.

Abgesehen von den ganz schweren Delikten hat auch der
neueste schweizerische Entwurf fiir Jugendliche am Prinzip der
Erziehung und der rettenden Fiirsorge an Stelle der Ver-
geltung festgehalten. Die Expertenkommission hat damit dem
Entwurf des schweizerischen Strafgesetzbuches eine seiner
schonsten Perlen erhalten.

Bei normalen, sittlich nicht verwahrlosten und verdorbenen,
aber straffillligen Jugendlichen sieht der Entwurf Verweis und
abgesonderte Einschliefung vor. Es ist mit Recht haupt-
sichlich von Prof. Thormann in der Expertenkommission darauf
hingewiesen worden, dafl die Maximalfrist von zwei Monaten fiir
diese EinschlieBung bei schweren Féllen zu kurz bemessen sei.
Anderseits wollte man aber die sittlich nicht Verdorbenen nicht
mit sittlich Verdorbenen zusammen in die gleiche Zwangserziehungs-
anstalt einweisen. In einem bloflen EinschlieBungsraum aber fehlt
die Moglichkeit zu einer richtigen beruflichen Ausbildung, die bei
jeder ldngern Internierung eines Jugendlichen unbedingt eintreten
mufl. So blieb es denn bei der alten Fassung des Entwurfs hin-
sichtlich der Dauer der Einschlieungsfrist. Richtiger wire wohl
fiir schwere Fille sittlich nicht verdorbener Jugendlicher die Ein-
schlieBung, zwar nicht in einem Geféingnis, wohl aber in einer
Zwangs-Erziehungsanstalt, nach besserer Bezeichnung Fiirsorge-
Erziehungsanstalt, moglichst getrennt von den sittlich schon ver-
dorbenen Elementen und mit der Moglichkeit einer beruflichen
Ausbildung. Die lidingere Dauer der Freiheitsentziehung soll als
solche auch dem Strafzweck dienen. Eine voéllige Ausschaltung
des Prinzips der Strafe wiire fiir die Jugend wohl nicht von Gutem.
Hier folge ich den Ausfiihrungen Prof. Forsters. Aber dieses
Prinzip der Strafe darf nicht kriminellen Charakter erhalten und
soll nicht einen Makel fiir die Zukunft des Jugendlichen bedingen.
Natiirlich ist der Jugendliche auch bei kurzer EinschlieBung an-
gemessen zu beschiftigen. Der Richter kann die Einschlieffung
aufschieben und dem Verurteilten eine Probezeit von sechs
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Monaten bis zu einem Jahr auferlegen, wenn nach dessen Auf-
fiihrung und Charakter zu erwarten ist, dal er dadurch von
weitern Vergehen abgehalten werde und sich bessere. Es kann
der Richter daher den Jugendlichen unter Schutzaufsicht stellen
und ihm fiir sein Verhalten bestimmte Weisungen erteilen, z. B.
einen Beruf zu erlernen, an einem bestimmten Orte sich aufzu-
halten, sich von geistigen Getrdnken zu enthalten. Von der
Moglichkeit der Anordnung einer linger dauernden Probezeit aus
erzieherischen Griinden wurde leider abgesehen. Auch wurde die
Schutzaufsicht nicht obligatorisch erklirt bei jeder richterlichen
Anordnung auf Stellung des Jugendlichen auf Probe.

Es ist dem Richter jedenfalls dringend zu empfehlen, die
Schutzaufsicht in der grofien Mehrzahl der Fille einer Stellung
auf Probe anzuordnen, d. h. iiberall da, wo nicht ganz besonders
giinstige Aufsichtsverhéltnisse sonst schon im Elternhaus oder in
einer Lehrstelle gegeben sind. Sehr zu begriifien ist die ausdriick-
liche Erwihnung der obgenannten Moglichkeit im Gesetz, be-
stimmte Weisungen an den Jugendlichen zu erteilen. Handelt der
Jugendliche wihrend der Probezeit ungeachtet f6rmlicher Mahnung
den ihm erteilten Weisungen zuwider, oder tiduscht er in anderer
Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, so wird die EinschlieBung
vollzogen, andernfalls fillt sie weg.

Die richtige Ausgestaltung der Probezeit und der Schutz-
aufsicht ist eines der allerwichtigsten Momente in der Rettung
des jugendlichen Verbrechertums. Die Schweiz hat hervorragende
Vorbilder in der Ausgestaltung dieser Institution in den Vereinigten
Staaten von Amerika (ich verweise u. a. auf die Societies for the
prevention of cruelty to children), in Ungarn u. a. mit seiner
nationalen Kinderschutzliga, in Deutschland u. a. mit der deutschen
Zentrale fiir Jugendfiirsorge in Berlin und den verschiedenen
Jugendgerichtshilfen und Fiirsorge- Ausschiissen, in Frankreich
u. a. mit der patronage de ’enfance et de ’adolescence in Paris
unter Rollets Leitung, in [talien mit den von Frau Re-Bartlett ins
Leben gerufenen patronati dei minorenni condannati condizional-
mente, in Belgien mit der von Dansaert de Baillencourt geleiteten
société tutélaire des enfants traduits en justice in Briissel, um nur
diese Staaten hier zu erwihnen.

Auch unser Land wird in den sich so erfreulich entwickelnden
zahlreichen Kinderschutz-Vereinigungen und in den Jugendschutz-
Kommissionen die erforderlichen Krifte fiir die Schutzaufsicht
in Zukunft sicher ebenfalls finden.
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Ich halte das Zusammenarbeiten des Staates und der privaten
Jugendfiirsorge fiir etwas Notwendiges und Gutes, fiir etwas Be-
griilenswertes und Segensreiches. Dieses Zusammengehen sichert
auch die so sehr wichtige Mitarbeit der Frau in der Jugend-
gerichtshilfe.

Eine sehr nachahmenswerte Regelung im anglo-amerikanischen
und ungarischen Recht ist die, daB auf Bew#hrung nicht nur
im Sinne einer Mafinahme des Strafaufschubs kann erkannt
werden, sondern dafl sie auch die Verurteilung selbst hinaus-
schiebt, derart, dal bei guter Fiihrung iiberhaupt nie eine, wenn
auch nur bedingte Verurteilung zu einer EinschlieBungsstrafe
ausgesprochen worden ist.

Nicht aufgenommen wurde in den Entwurf zu einem schwei-
zerischen Strafgesetzbuche ein Prinzip, wie es z. B. in der jetzigen
durch Verordnung geschaffenen Praxis deutscher Einzelstaaten,
im Entwurf zur deutschen Reichs-Strafprozefordnung, im dénischen
Recht, im baselstddtischen Einfiihrungsgesetz zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch enthalten ist, das Prinzip n#&mlich, daB in be-
sonders leichten Fillen, wo die Nachteile der Verfolgung fiir den
Jugendlichen die Nachteile der Nichtverfolgung fiir den Staat
iiberwiegen, schon die Strafverfolgungs-Behtorde von der Durch-
fiihrung des Strafverfahrens und der Uberweisung ans
Gericht Umgang nehmen kann. Gegen eine solche Regelung
ist freilich besonders in Deutschland der Einwand der Klassen-
justiz gerichtet worden. Freilich kann diese angebliche Gefahr
schon dadurch stark vermindert werden, dal nach dem Vorschlag
Waulffens das Jugendgericht selbst {iiber die Anklageerhebung
entscheidet. Wird die Offentlichkeit der Verhandlung, wie sehr
zu hoffen ist, kiinftig durch zwingende Vorschrift stark einge-
schriinkt, so wird dann freilich die Uberweisung ganz leichter
Fille ans Gericht viel von ihrer jetzigen Hirte verlieren. Es be-
steht begriindete Hoffnung, dafl im schweizerischen Einfiihrungs-
gesetz zum Strafgesetzbuch auch die Grundsétze der Beschrinkung
der Offentlichkeit, der moglichsten Trennung von erwachsenen
Delinquenten, der moglichsten Vermeidung der Untersuchungshaft
im Verfahren gegen Jugendliche Aufnahme finden werde.

Auch die Aufnahme der Geldstrafe gegen Jugendliche ins
Gesetz beliebte nicht. Sie war mit Recht nur vorgeschlagen
worden gegeniiber denjenigen Jugendlichen, die sie ohne Ein-
schrinkung ihres notwendigen Lebensunterhalts und der Moglich-
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keit der Erfiilllung von Alimentationspflichten gegen ihre Ange-
horigen zu zahlen in der Lage waren, wobei sie dann im Sinne
von Art. 39 des Vorentwurfs zum schweizerischen Strafgesetzbuch
wenigstens teilweise dem Geschéddigten als Deckung an seinen
Schaden hiitte zukommen sollen. In Amerika kommt es z. B. vor,
dafi fehlbare Jugendliche zur Leistung von Botengingen fiir den
Geschédigten vom Richter angehalten werden. In dieser Art der,
wenn auch blof} teilweisen, Schadensvergiitung wére ein wichtiges,
erzieherisches Moment gelegen.

Wie bei den Kindern, sollen auch bei den Jugendlichen die-
jenigen eine besondere Regelung finden, deren Zustand eine
besondere Behandlung erfordert. Dabei sollen nun kiinftig
auBler den bisherigen im Vorentwurf aufgezihlten Anormalen
noch die Blinden und die Alkoholkranken einer besondern, durch
ihren Zustand gebotenen Behandlung zugefiihrt werden. Auch
bei Jugendlichen ist die Einziehung &rztlicher, womdglich psy-
chiatrischer Berichte in allen Zweifelsfillen notwendig.

Zwischen verwahrlosten und sittlich verdorbenen
Jugendlichen, die eine als Vergehen bedrohte Tat begangen
haben, ist im Gesetz kein Unterschied gemacht. Beide Kategorien
sollten nach dem bisherigen Vorentwurf in jedem Fall der Fest-
stellung einer strafbaren Handlung einfach in eine Zwangs-
Erziehungsanstalt gebracht werden.

Nicht jeder fehlbare Jugendliche aber, vor allem auch nicht
jeder Verwahrloste, d. h. nicht recht Erzogene, eignet sich fiir
eine Anstaltserziechung. Manchem wird diese mehr schaden als
niitzen. Es ist ein grofier Fortschritt des neuesten schweizerischen
Entwurfs, dafl er dem Richter die Wahl zwischen Anstalts-
und Familien-Erziehung ld8t. Von andern Staaten hat Dine-
mark zur Untersuchung der besondern Eignung des Jugendlichen
seine besondern Beobachtungsheime, Ungarn seine besondern
Beobachtungsfamilien. Auch die Anstaltsleitung soll Jugendliche
gegebenenfalls der Familienerziehung zuweisen konnen. Die
Zwangserziehung selbst bezweckt (nach der neuen Fassung des
Entwurfs) einerseits die sittliche Erziehung und Charakterbildung,
anderseits die Ausbildung des Zoglings in einem Berufe und die
Ausstattung mit denjenigen Kenntnissen und Fertigkeiten, welche
ihm das Fortkommen in der Freiheit ermoglichen. Der Zogling
bleibt so lange In der Anstalt, als es seine Erziehung erfordert,
jedoch mindestens ein Jahr. Hat er das 20. Altersjahr zuriick-
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gelegt, so wird er endgiiltig entlassen. Erfahrene schweizerische
Anstaltsdirektoren wie Hiirbin und Grofien haben die Minimal-
dauer der Versorgung von einem Jahr als zu wenig bezeichnet
mit Riicksicht auf die berufliche Ausbildung. Im Entwurf ist aber
an der alten Fassung festgehalten worden. Immerhin sollte nur
ausnahmsweise, wo entsprechende berufliche Ausbildung voraus-
gegangen ist, das Minimum von einem Jahr zur Anwendung ge-
bracht werden. Mit dieser Beschrinkung erscheint die Bestimmung
annehmbar. — Zu hoffen ist dabei auch; daBl es gelingen werde,
den alten Wunsch Kuhn-Kellys zu erfiillen und das Wort ,Zwangs*“-
Erziehungsanstalt aus dem Gesetze zu beseitigen, wenigstens
durch Ersetzung des Wortes ,Zwang“ durch das Wort ,Fiirsorge“.
Uber die Entlassung aus den Anstalten sollen nicht Behérden zu
entscheiden haben, fiir die fiskalische Gesichtspunkte ausschlag-
gebend sein konnen. Soweit moglich, soll die beurteilende Behorde
auch auf den Vollzug jeder ihrer Mafinahmen sténdig iiberwachend
und bestimmend einwirken koénnen.

In den Anstalten selbst wird wohl auch bei uns das Pro-
gressivsystem zur Anwendung kommen.

Dies die weniger straf- als fiirsorgerechtliche Rege-
lung, die die gewohnlichen Delikte der Jugendlichen
(der schweizerische Strafrechts-Entwurf kennt nicht mehr eine
sprachliche Unterscheidung zwischen Vergehen und Verbrechen)
im kiinftigen schweizerischen Recht finden sollen. Es ist dabei
zu betonen, dafl weitaus die meisten aller Straffille von Jugend-
lichen unter diese bisher besprochenen Bestimmungen fallen
werden.

Die grofiten Schwierigkeiten bietet die Frage einer ange-
messenen Behandlung der Fille sehr schwerer Vergehen und
der sittlich in hohem Grade verdorbenen Jugendlichen.
Schon der Vorentwurf ist von dem richtigen Prinzip ausgegangen,
die weniger schlimmen Elemente in den Erziehungsanstalten von
der Ansteckung durch die vielleicht stark verdorbenen zu be-
wahren, indem er die letztern in besondere Korrektions-
anstalten fiir Jugendliche wies. Fraglich ist nun: soll die Er-
richtung von Korrektionsanstalten fiir Jugendliche den Kantonen
freigegeben werden ? Opportunitétsgriinde wiirden fiir ein solches
Fakultativum sprechen. Die Expertenkommission hat sich auf den
prinzipiellen Standpunkt gestellt und die Errichtung obligatorisch
erkliirt. Der Entwurf sieht eine Maximaldauer von 12 Jahren fiir

26
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die Internierung in eine Korrektionsanstalt vor. Strafanstalts-
direktor Hiirbin hat mit Recht darauf hingewiesen, dal zur Ver-
meidung schwerer gesundheitlicher Schédigung des jugendlichen
Insassen die Frist auf 8 Jahre reduziert werden sollte.

Zu den schwersten Fragen in der Behandlung jugendlicher
Delinquenten gehort die: soll bei den schwersten Verbrechen das
Fiirsorgerecht zessieren und an seine Stelle das Strafrecht treten ?
Bei jungen Apachen, Mordgesindel, das den ersten besten auf
der Strafle zusammenschiefit und ausraubt, ist mit erzieherischen
MaBnahmen nicht viel zu erreichen. Die Emporung gegen das
Treiben solcher Unholde hat u. a. auch bei uns schon zum lebhaften
Verlangen nach Einfithrung der Priigelstrafe gefiihrt, ein Be-
gehren, dem ich selbst nicht zustimme. Aber es ist ein solches
Verlangen immerhin kennzeichnend fiir eine iibrigens sehr weit
verbreitete Stimmung im Volk. Es ist von einer Seite der Antrag
gestellt worden, beim Mord, von anderer Seite auch noch bei zwei
andern ausdriicklich angefiihrten, sehr schweren Verbrechen (vor-
sitzliche To6tung und vorsitzliche Brandstiftung) die fiir Er-
wachsene geltenden Strafbestimmungen mit einer gewissen Re-
duktion des Strafmafles zur Anwendung zu bringen. Zu beachten
ist dabei, daBl der neue schweizerische Vorentwurf unter Mord
nicht mehr jede vorsétzliche Totung, sondern nur noch die quali-
fizierten, in besonders gemeiner Weise, z. B. aus Habsucht oder
mit Grausamkeit veriibte vorsétzliche Totung versteht. Eine solche
beschrinkte Anwendung strafrechtlicher Normen bei wenigen
ausdriicklich erwihnten sehr schweren Verbrechen erscheint mir
bei Jugendlichen iiber 16 Jahren sehr ernster Erwigung wert.
Andere Staaten gehen hier noch weit strenger vor als der alte
schweizerische Vorentwurf (so Frankreich, England, Belgien,
Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika). Die franzosischen Ge-
setzesentwiirfe und in Ubereinstimmung damit auch die Reso-
lutionen am internationalen Jugendgerichtskongrel in Paris
schlieBen bei allen ,crimes“ von Jugendlichen iiber 16 Jahren
die milden Normen des Jugend-Strafverfahrens aus. Ich verweise
auch auf die dhnlichen Vorschlige von Prof. Borel. Aber auch
andere Staaten und andere Kantone bringen in ihren im iibrigen
milden Gesetzen und Gesetzesentwiirfen bei dieser Kategorie von
Jugendlichen nicht Fiirsorge-, sondern Strafrechts-Grundsitze zur
Anwendung, so von andern Staaten Osterreich, Deutschland,
Italien; von neuesten schweizerischen Gesetzeswerken die von
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Basel-Stadt, Ziirich und St. Gallen. Die schweizerische Experten-
kommission zum Strafgesetzbuch hat schliefilich einer Fassung
zugestimmt, wonach ausnahmsweise bei Gemeingeféhrlich-
keit des Tédters oder bei sehr schweren Vergehen auch
bei Jugendlichen die ordentliche Bestrafung eintreten
kann. In diesem Fall soll immerhin der Richter die Strafe wie
bei einem Unmiindigen mildern.

Ich halte diese neue Fassung fiir wenig gliicklich, weil der
Begriff ,Gemeingefiihrlichkeit® des Téters weit und sehr ver-
schieden gefafit werden kann. Sie ist noch weniger gliicklich als
die der Verbesserlichkeit oder Unverbesserlichkeit in andern Ge-
setzesentwiirfen. Die Aufzdhlung bestimmter Delikte wire vorzu-
ziehen gewesen. Es bedeutet auch einen Einbruch in das iibrige
System der Fiirsorge im milden schweizerischen Entwurf, wenn
im Gegensatz zu andern neuen Rechten schon im Alter von
14 Jahren beim Jugendlichen im Falle der Gemeingefihrlichkeit
das Fiirsorgerecht durch das Strafrecht ersetzt werden soll. Mein
Antrag, die strengen, rein straf- und nicht fiirsorgerechtlichen
Grundsiitze nicht vor Ablauf des 16. Altersjahres eintreten zu
lassen, wurde in der Expertenkommission abgelehnt. — Ich kann
mich ganz damit einverstanden erkldren, dafl der Jugendliche in
solchen Fillen statt ins Zuchthaus oder ins Geféngnis in die
Korrektionsanstalt verbracht wird, aber nur so, daf} fiir bestimmte
schwere Roheitsverbrechen eine Minimaldauer derInternierung
angenommen wird, die die jetzige Mindestdauer um ein be-
deutendes iibersteigt. In diesem Sinne gehe ich im Prinzip auch
einig mit dem Vorschlag der katholischen Volkspartei.

Falls Korrektionsanstalten allgemein obligatorisch geschaffen
werden, scheint mir die Einweisung solcher sehr schwerer Fille
von Jugendlichen in eine Korrektionsanstalt und falls noch keine
sehr starke sittliche Verdorbenheit vorliegt, in eine Zwangs-
Erziehungsanstalt fiir mindestens drei Jahre und bei Mord in eine
Korrektionsanstalt fiir mindestens fiinf Jahre das gegebene zu sein.
Die Expertenkommission hat mehrheitlich die Einfiihrung solcher
Korrektionsanstalten fiir obligatorisch erklirt.

Der Entwurf spricht bei fehlbaren Jugendlichen vom ,Richter“
als der entscheidenden Behorde. Dabei ist aber die Moglichkeit
nicht ausgeschlossen, dafl im schweizerischen Einfiihrungsgesetz
dem Richter auch noch andere Behorden (Jugendschutzimter,
Jugendschutzkommissionen) gleichgestellt werden konnen (natiirlich
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den rein strafrechtlichen Fall der sehr schweren Verbrechen aus-
genommen). Fiir bloe Ubertretungen jugendlicher Personen ist
die Jugendschutzkommission, das Fiirsorgeamt die geeignete
Behorde. Jedenfalls ist sie in diesen Fillen jeder richterlichen
Behorde vorzuziehen. Daneben ist die Einfiihrung besonderer
Jugendgerichte zu erhoffen, durch die im iibrigen die Titigkeit
der ordentlichen Strafgerichte (die schwersten Fille vielleicht aus-
- genommen) ausgeschaltet wird. Ihnen sollen Fiirsorgeausschiisse,
Jugendgerichtshilfen zur Seite stehen. Wir wollen uns dabei
aber hiiten, eine einheitliche Schablone der Organisation der zu-
stindigen Behorden aufzudringen. Wir wollen den Kantonen freie
Hand lassen und blofi das ordentliche Strafgericht, abgesehen
vielleicht von sehr schweren Verbrechen, ausschlieflen fiir Jugend-
liche. In deutschen Landen ist man mehr fiir das Kollegialsystem,
in lateinischen und anglo-amerikanischen Staaten sieht man im
Einzeljugendrichter das einzig ideale. Sehr entschieden hat sich
der internationale Jugendgerichtstag fiir den juge unique ausge-
sprochen. Auch ich anerkenne aus eigener Erfahrung die Vorteile
der Einzelrichter-Tatigkeit vor denjenigen des Kollegialgerichts.
Moschini will noch einen Schritt weiter gehen zum nicht richter-
lichen Jugendmagistraten. Ahnlich méchte in Belgien u. a. Madame
Carton de Wiart und Prof. Prins die Bezeichnung ,Gericht“ aus-
schalten. Immerhin ist die Hauptsache nicht die Bezeichnung,
sondern die Personlichkeit.

Soweit die MaBinahmen gegen den Jugendlichen solche der
Fiirsorge sind — und das sind sie mit Ausnahme der Strafen
bei sehr schweren Verbrechen —, sollten sie auch nicht in Vor-
strafenregistern Aufnahme finden. Es wire auch inkonsequent,
Verweis und EinschlieBungsstrafen der sittlich nicht Verdorbenen
hier strenger zu behandeln als die Anstaltsversorgung gegen
sittlich Verdorbene. Eventuell wire dhnlich dem osterreichischen
Entwurf vorzugehen und wiren Strafen bei guter Fiihrung wihrend
bestimmter Zeitdauer zu l6schen.

Der Vorentwurf ist weiter gegangen als die meisten modernen
Gesetze und Gesetzesentwiirfe durch die Schaffung einer be-
sonderen Altersgrenze der Unmiindigkeit von 18—20 Jahren
(Art. 13 des Vorentwurfs). Hier gilt zwar reines Strafrecht, doch
noch mit gemildertem Strafmafl. Die Verjdhrungsfristen sind auch
hier auf die Hilfte herabgesetzt.

Von ganz besonderer Wichtigkeit aber ist es, dafl das un-
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richtige Abstellen auf den Zeitpunkt der Aburteilung, statt auf
den Zeitpunkt der Tat im Ubergangsalter (d. h. in den Fillen,
da die Tat im Alter vor 18 Jahren begangen wurde, aber erst
nach dem vollendeten 18. Altersjahr zur Aburteilung kommt)
nunmehr in der Hauptsache fallengelassen wird. In der Regel
sollen auch in diesem Falle die ordentlichen MaBnahmen An-
wendung finden, wie sie gegen Jugendliche vorgesehen sind. Ist
ihre Anwendung nicht moglich, so soll der Richter den Jugend-
lichen nach freiem Ermessen beurteilen, in keinem Falle aber
strenger als einen Unmiindigen.

Ideal ist auch diese Losung nicht; richtiger wire die Bei-
fiigung einer Bestimmung, dafl — die Straffille der sehr schweren
Verbrecher ausgenommen — von jeder weitern Mafinahme gegen
den Jugendlichen dann solle Umgang genommen werden, wenn
er sich wihrend mehrerer Jahre — sagen wir wihrend drei
Jahren — einwandfrei benommen hat. In diesem Falle hat er
eben durch sein Verhalten die Unndtigkeit von weiteren Besse-
rungsmafnahmen bewiesen. Prof. Borel michte es ermdoglichen,
dall das ordentliche Strafgericht auch Unmiindige von 18 bis
20 Jahren vor das Jugendgericht verweisen kann, wenn Erziehungs-
mafBinahmen wesentliche Besserung versprechen, eine gute Idee,
die aber wohl in den nichsten Jahren in den meisten Kantonen
noch keine Aussicht auf Verwirklichung hat.

Dies sind die Grundziige des Entwurfs zum schweizerischen
Jugendstrafrecht. Dafl es in der Hauptsache nicht nur bei Kindern,
sondern auch bei Jugendlichen ein Jugendfiirsorgerecht geblieben
ist, ist das bleibende grofie Verdienst des Prof. Stoos und der
Redaktoren des neuesten Entwurfs, der Professoren Ziircher und
Gautier. Das verdanken wir des fernern den Expertenkom-
missionen selbst und ihren Vorsitzenden, den Bundesriten Brenner
und Miiller.

Seit Jahresfrist ist von privater Seite in der Schweiz aus eine
Bewegung ausgegangen auf Schaffung eines internationalen Vesr-
bandes und einer internationalen Zentralstelle fiir Kinderschutz
und Jugendfiirsorge; vor wenigen Monaten hat im Zusammenhang
mit diesen Bestrebungen der schweizerische Bundesrat die Re-
gierungen der andern Staaten ersucht, die Frage einer inter-
nationalen Organisation der Jugendfiirsorge einer eingehenden
Priifung zu unterziehen.

Ein Staat, der zu solchem internationalem Vorgehen die
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Initiative ergreift, mufl selbst auf dem in Frage stehenden Ge-
biete Bedeutendes geleistet haben. Mit den Kinderschutzbe-
stimmungen im schweizerischen Zivilgesetzbuch und in seinen
kantonalen Einfiihrungsgesetzen hat die Schweiz ein bahnbrechendes
Werk geschaffen; in den Grundziigen des Jugendfiirsorgerechts
im schweizerischen Strafgesetzbuch ist sie im Begriff, dieses Werk
in einer Weise auszugestalten, die den andern Staaten in vielen
Fragen zum Vorbild dienen darf. Unsere Pflicht ist es, besonders
bei der Ausgestaltung in den kantonalen Einfiihrungsgesetzen
zum kiinftigen schweizerischen Strafgesetzbuch dahin zu wirken,
dafl grofle, gute Gedanken in der Anwendung nicht verkiimmern
und daBl das neue grofie Werk auch unserer Jugend zum Segen
gereichen wird.

b) Diskussion.
I. Votant: Dr. Fritz Studer, Nationalrat in Winterthur.

Prof. Dr. Hafter hat uns in seiner Betrachtung iiber den
Stand der Jugendgerichtsbewegung gezeigt, dal in der Frage der
eigentlichen Jugendgerichte, in der Frage der Beurteilung jugend-
licher Rechtsbrecher zwei Meinungen in Literatur und Gesetz-
gebung auftreten: Die eine Meinung will auch den jugendlichen
Delinquenten in erster Linie strafen, sie will seine Ubeltat ver-
gelten, auch der Jugendrichter soll ein Strafrichter sein, — die
andere Meinung will an Stelle des Strafverfahrens die Erziehung,
die Fiirsorge, die Besserung setzen. An Stelle des Strafgerichts
soll ein Jugendfiirsorgeamt treten.

Je nachdem man sich fiir die eine oder andere Ansicht ent-
scheidet, wird man die Frage iiber die Strafbestimmungen und
FiirsorgemaBnahmen beantworten. Es wird fiir manchen die
Frage dann auch so lauten: Strafbestimmungen oder Fiirsorge-
mafinahmen. Es ist in den stattgehabten Voten, namentlich aber
oft wihrend der jiingsten Beratung der Expertenkommission fiir
das schweizerische Strafrecht von der Riicksichtnahme auf die
Anschauungen des Volkes gesprochen worden und davon, daf§
das Volk in seiner Mehrheit auch bei jugendlichen Ubeltiitern
eine Strafe verlange. Es ist wahr, das Volk urteilt oft hart und
nur nach den #uBern Tatbestandsmomenten, nach der Schwere
des Ubels, nach den geringern oder grifiern Erfolgen der Tat.
Auf die Motive zur Tat und deren Ursachen stellt es weniger ab.
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Es scheint mir aber in einer so wichtigen Frage, wie die Be-
handlung und Erziehung der Jugend, sollte es gelingen, das Volk
zuginglich zu machen fiir die neuen Ideen auf diesem Gebiete,
Ideen, die herausgewachsen sind aus den Erfahrungen mit der
bisherigen Behandlung der jugendlichen Ubeltiiter und aus der
wissenschaftlichen Erforschung der kindlichen Seele und der Er-
kenntnis des tiefgehenden Unterschiedes zwischen der Psyche des
Kindes und derjenigen des Erwachsenen. Dr. Zangger stellt in
seinen Thesen den Satz auf: Das Kind erfiillt nur selten die
Voraussetzungen der strafrechtlichen Tatbestinde. An aus dem
Leben herausgegriffenen markanten Beispielen hat er uns gezeigt,
wie das Vorstellungsleben des Kindes ein noch duflerst sprung-
haftes, suggestibles ist, wie grof der Mangel an Einsicht und
Erfahrung. :

Eine ganze Menge von Faktoren, man darf sagen, fast alle
Faktoren, die zur jugendlichen Ubeltat gefiihrt, sind auBerhalb
des Willensbereichs des jugendlichen Téters, sie liegen weniger
in schlechten Charaktereigenschaften des Kindes, als vielmehr in
krankhaften, oft voriibergehenden Zustinden, in Vererbung anor-
maler Erscheinungen, in der Entwicklung zur Reife.

Wir wissen, wie sehr die Umgebung und die sozialen,
familifiren Verhéltnisse auf das Kind und seine Handlungen be-
stimmend sind.

Und wenn uns ein anderer Mediziner, Dr. Maier versichert,
dafl 60°%o unter den Jugendlichen anormale psychische Zustinde
aufweisen, so sollte es nicht mehr schwer sein auch fiir den Ge-
setzgeber zu erkennen, daf§i wir beim Jugendlichen — und zwar
mit Ansetzung einer Altersgrenze, die nicht zu tief sein darf,
sondern auf den Eintritt der vollen Pubertiit Riicksicht zu nehmen
hat — nicht strafen, sondern bessern, erziehen miissen, daf} wir
an Stelle der Vergeltuug die Fiirsorge setzen miissen und daher
statt von Strafbestimmungen von Fiirsorgemafinahmen zu reden
haben.

- Die Bestimmungen iiber die Behandlungen der Kinder und
Jugendlichen sollen daher ausschliefllich nur von den Bediirfnissen
der Erziehung und Fiirsorge bedingt sein. Und je vernachlissigter,
verwahrloster und gefdhrdeter ein Kind sich zeigt, um so sorg-
tiltiger und liebevoller soll seine Behandlung kiinftig werden!

Der Vorentwurf fiir ein schweizerisches Strafrecht bringt uns
einen wesentlichen Schritt vorwérts auf dem Wege dieser neuen
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Anschauungen. Er stellt Bestimmungen auf, die eine weitgehende
und wirksame Fiirsorge der jugendlichen Ubeltiiter bringen sollen.
Er spricht davon, wie der Jugendliche, der eine als Vergehen
bedrohte Tat begeht, ,behandelt* werden solle. Und expressis
verbis ist diese Behandlung, die Einweisung in eine Anstalt,
wenigstens bei den Verwahrlosten und sittlich Verdorbenen nicht
als Strafe bezeichnet. Wohl aber geht dann aus der Bezeichnung
dieser Anstalten als Zwangserziehungsanstalt und Korrektions-
anstalt und aus der Ansetzung einer Minimaldauer der Einweisung
der strafrechtliche Charakter der MaBnahmen hervor. Einen
Zweifel aber 148t der Entwurf bei den normalen Jugendlichen,
bei denen, die weder verwahrlost noch sittlich verdorben sind,
iiber die Art der richterlichen Mafinahmen nicht mehr iibrig.
Hier spricht er direkt von Bestrafung, von EinschlieBung von
3 Tagen im Minimum bis 2 Monaten im Maximum. Ich habe
groBe Bedenken, gegen eine Bestrafung, wie sie der Entwurf mit
der EinschlieBung gerade solcher Jugendlicher vorsieht, die nicht
aus Verwahrlosung und sittlicher Verkommenheit ihre Tat be-
gangen haben. Gerade sie geben uns ja noch ein grofleres Ritsel
auf, das um so schwerer zu ldsen ist, je schwerer objektiv die
Tat erscheint! Wird mit einer solchen Strafe wirklich der jugend-
liche Téter vor weitern Taten bewahrt? Ist nicht die Gefahr,
just weil wir die Ursache und das Motiv uns nicht erkliren
konnen, ungeheuer grofi, mit der Strafe — denken Sie nur an
die gefidhrlichen Begleiterscheinungen der EinschlieBung, an die
Einsamkeit, die Gelegenheit zum finstern Griibeln, die Demiitigung,
das Ungewohnte, die korperlichen und seelischen Depressionen —
vielmehr Schaden anzurichten und den jugendlichen Menschen
erst recht auf Abwege zu bringen?

Auch bei objektiv schwereren Vergehen mochte ich keine
Konzession an das Rachebediirfnis unter dem Volk, an das
Vergeltungs- und Siihneprinzip machen.

Und so scheint mir auch das Vorgehen anderer Staaten
nachahmenswert, die Bestimmungen iiber die Behandlung Jugend-
licher aus dem Strafgesetz herauszunehmen und sie der Spezial-
gesetzgebung zu liberweisen.

In bezug auf die einzelnen Postulate fiir die Fiirsorgemaf-
nahmen kann ich mich mit den Thesen des verehrten Referenten
im Groflen und Ganzen einverstanden erkldren. Ich gehe mit ihm
einig, dafl moglichst die ganze Fiirsorgebehandlung, der Entscheid
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iiber Einweisung und Entlassung, Einwirkung auf den Vollzug
usw. in die Kompetenz der ndmlichen Behorde gelegt werde.

Ich stimme zu, dass neben der Anstaltsversorgung auch die
Unterbringung bei einer Familie und die Schutzaufsicht in Be-
tracht kommen soll.

Aber ausmerzen mochte ich dagegen diejenigen Sitze, die
noch eine Konzession an das Vergeltungsprinzip, an den Straf-
zweck machen, so die Festsetzung der Dauer der Einweisung in
Riicksicht auf den Strafzweck, die besonderen Entbehrungen und
Arbeitsleistungen als Scharfung bei besonders qualifizierten Ver-
gehen.

Die objektive Schwere des Vergehens stimmt eben sehr oft
nicht mit der Schwere des subjektiven Verschuldens iiberein.

Ein grofler Fehler, der nach meiner Ansicht iiberhaupt beim
Strafvollzug, auch der Erwachsenen, begangen wird, sollte nicht
auf die Behandlung Jugendlicher iibertragen werden, néimlich die
Unmoglichkeit fiir den Strifling, sein Vergehen auch einmal ver-
gessen zu konnen. Da wo der Zweck der Mafinahmen, wie die
Behandlung der Jugendlichen, dahin gerichtet ist, einen bessern,
einen frohmiitigeren, sittlich stirkern Menschen heranzuziehen,
da ist es auBlerordentlich wertvoll fiir diesen Erziehungszweck,
dal der junge Mensch moglichst rasch die héBlichen Bilder seiner
Missetat vergesse, dafl er seinen Blick auf schonere Seiten des
Lebens, auf niitzliche Arbeit, auf Freude am Leben, auf die
Achtung der Mitmenschen, auf ein friedliches Zusammenleben
mit ihnen richte. Dazu braucht es nicht eine besondere Strenge
und lange Freiheitsstrafen, sondern die Hiilfe und das Beispiel.

Sollen die vorgesehenen  Fiirsorgemaflnahmen, speziell die
Anstaltserziehung ihren beabsichtigten segensreichen Zweck er-
fiilllen, dann ist viel wichtiger als die mehr formalen Bestim-
mungen iiber die Bezeichnung der Anstalt, die Dauer der Ein-
weisung, die Unterscheidung des Grades der Verwahrlosung und
Verderbtheit — der Geist der in der Anstalt herrscht, die Art
der Behandlung des Jugendlichen in ihr.

Wenn dem Anstaltserzieher solcher jugendlicher, verwahr-
loster, ungliicklicher Geschopfe nicht das Ziel und der Weg der
Erziehung klar bewuft ist, dann niitzen auch die schonsten ge-
setzlichen Bestimmungen nichts.

Das Ziel der Anstaltserziehung kann nur sein: Einen tiich-
tigen, braven und gliicklichen Menschen aus dem Zogling zu
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machen, ihn unter Beachtung und Kriftigung des eigenen per-
sonlichen Wesens zum eigenen Schaffen, zur Selbsttiitigkeit und
Selbsténdigkeit entsprechend seinen Kriften und Anlagen zu er-
ziehen. Die guten und lebenskriftigen Eigenschaften miissen
gestirkt, die schéddigenden Eigenschaften und Gewohnheiten
miissen sehr vorsichtig, aber bestimmt ausgeschaltet werden.
Forderung des Intellekts und vor allem Aufheiterung des Gemiits!

Die Anstalt darf nicht eine Folterkammer sein. Verwahr-
loste Kinder sind allerdings keine Engel. Aber die Kinder sind
iiberhaupt keine Engel. Als krasse Egoisten sind sie geboren;
sie sind iiberdies das Produkt ihrer Umgebung und der sozialen
Verhiiltnisse ; Ubung, Gewohnheit und der Trieb der Nachahmung
sind die stidrksten Faktoren in der Entwicklung des Kindes.

Der Verwahrloste kommt aus einer traurigen, liebelosen Um-
gebung oder dann aus tiefer Armut, aus Laster oder Not und
Elend.

Verdient er daher die rohe, brutale, demiitigende, beleidigende,
niederdriickende Behandlung, die leider noch oft als das Heil
angesehen wird ?

Die Anstalt soll ihm das, was er bisanhin entbehren muflte,
das wirkliche Vaterhaus ersetzen; darnach soll sie ihre erziehe-
rischen Mafinahmen treffen.

Was das Kind solange entbehrt, soll ihm hier gegeben wer-
den : Kinderfréhlichkeit und Frohsinn, Zufriedenheit, Sonnenschein,
Schutz und Hiilfe, Giite und Liebe! Wie empfinglich sind ge-
rade die Verwahrlosten hiefiir!

Nicht eine ,Zwangserziehungsanstalt® soll die Fiirsorgemaf-
nahme sein — dieser Name muf} aus dem Entwurfe ausgemerzt
werden — sondern ein Erziehungsheim, ein Jugendheim. Warum
soll in spitern Jahren noch den Menschen, wenn er schon léingst
selber Familie und Kinder hat und ein rechtschaffenes Leben
fiihrt, der Vorwurf und der Makel treffen — du warst in einer
Zwangsanstalt ?

So sollte auch jeder spitere Hinweis auf die Tat des Jugend-
lichen im Strafregister, in Leumundszeugnissen verschwinden!
Alles ist an die gliickliche Zukunft zu setzen! Alles, was diese
gefihrden, die Existenz des Zoglings erschweren konnte, ist zu
vermeiden.

Daher ist bei der Anstaltserziehung ein Haupterfordernis die
berufliche Ausbildung. Die Erziehung durch und fiir die Arbeit
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schliefit jedes gedankenlose, mechanische, zu schwere Arbeiten
aus. Wir miissen in diesen Anstalten gebieterisch ein rationelles,
mit den besten Arbeitsmitteln und nach den modernsten Arbeits-
methoden betriebenes Arbeiten verlangen, ein Arbeiten, das innere
Befriedigung gibt, das die Freude an der Arbeit und fiir die
Arbeit bringt. Jede Ausbeutung der Zoglinge, ein ununterbrochenes
Schaffen und Schuften ohne Ende, ohne Ruhe, ein unlustiges
und erzwungenes Arbeiten schafft finstere, verschlossene, ge-
hissige, heimtiickische, hinterlistige, falsche Charaktere.

Eine Arbeit — man denke an das Mattenflechten, Papier-
diitenkleben — die dem Menschen fiir sein spéteres Fortkommen,
das sowieso fiir ihn ein schwieriges ist, nichts niitzt, ist oft schon
die Ursache des Riickfalls ins alte Laster geworden!

GewiB}, die Befolgung solcher Ziele und Wege in der Fiir-
sorge fiir die Jugendlichen bedarf eines tiefen, ernsten Studiums
jedes einzelnen, eines genauen Kennenlernens, einer sorgfiltig indi-
viduellen Behandlung eines jeden Zoglings. Ich habe in der An-
stalt Sonnenberg bei Kriens eine ganz vorziiglich geleitete Anstalt
kennen gelernt, die alle soeben ausgefiihrten Grundsétze durch-
fiihrt.

Die Anstalten diirfen nicht zu grofl sein. Auflerdem sieht
der Entwurf sonst schon eine Reihe verschiedener Anstaltsarten
VOr.

Die Finanzfrage ist denn auch schon aufgeworfen worden
und stark hervorgetreten. Man befiirchtet, die Kantone wiirden
die neuesten Lasten nicht ertragen.

Diirfen wir wirklich die rationelle, segensreiche Behandlung
der Jugendlichen am Mangel der Finanzen scheitern lassen? Wir
geben so viel Geld aus fiir die Hebung und Forderung des Wein-
baus, wir haben groe Subventionen fiir die Hebung der guten
Rassen unseres lieben Viehs, wir geben Millionen aus fiir oft
sehr fragwiirdige Dinge, Dinge, die nicht zur Hebung der Kultur
beitragen — sollten wir wirklich fiir die Rettung, Erziehung und
Fiirsorge der verwahrlosten Jugend, fiir die Verbesserung und
Hebung der kiinftigen Menschengeneration, fiir diesen hohen
sozialen Kulturzweck die nétigen Mittel und Subventionen nicht
aufbringen ?

Moge die heutige Tagung der Gesellschaft fiir Schulgesund-
heitspflege und der Jugendgerichtstag dazu beitragen, in weite
Kreise des Volkes das Verstiéindnis fiir diese so ungeheuer wich-
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tigen Lebensfragen zu bringen und mogen just die fortschritt-
lichen und so weittragenden und segensreichen Bestimmungen
iiber die Kinder und Jugendlichen im einheitlichen schweizerischen
Strafrecht diesem selbst bei Behdrden und Volk zum Siege ver-
helfen!

II. Votant: E. Herrenschwand, Pfarrer in Gsteig-Wilderswil.

Ich kann es nicht als meine Aufgabe erachten, die juristische
Seite der Jugendgerichtsfrage zu beleuchten, sondern ich méchte
mehr die Gesichtspunkte klar legen, die sich mir als einem, der
sich fiir Jugendfiirsorge und Jugenderziehung interessiert und in
der Armenpflege praktisch titig ist, aufdringen. Und gerade von
diesen Gesichtspunkten aus ist die Bewegung, die von Amerika
ausgegangen ist, zu begriien, indem sie die Aufmerksamkeit auf
die erzieherische Seite beim Kampfe gegen die Fehler der Jugend-
lichen so recht in den Vordergrund geriickt hat.

Gewif3, Strafe fiir Vergehen mufl sein, aber wir wollen nicht
vergessen: Wie jede Handfertigkeit dem Kinde angelernt werden
muBl, so muBl es auch zum Gut-Sein erzogen werden, es wiére
gegen alle Psychologie, vom Kind zum vornherein sittliche Voll-
kommenheit zu verlangen. Ich mochte aber auch deshalb den
Erziehungsgedanken als eine Hauptaufgabe des Jugendstrafrechtes
bezeichnen, weil es meistens die Kinder armer Eltern betrifit,
die nicht das notige Geld besitzen, um schwer zu erziehende
Kinder privatim in heilpidagogische Anstalten und Pensionen
unterzubringen; so muss die menschliche Gesellschaft helfend
eingreifen. Man soll nicht klagen diirfen:

Thr fiihrl in’s Leben uns hinein,
Ihr lafit den Armen schuldig werden,
Dann iiberla3t ihr ihn der Pein.

Die Armut hat ihre sittlichen Gefahren und erschwert manchem
das Gut-Sein, deshalb soll man das Brav-Werden den Kindern
erleichtern. Was alles geschehen mufl auf dem Gebiete der
Sozialpolitik, um die Armut und die dadurch bedingte Gefihr-
dung zu verhiiten, das darzulegen will ich den Sozialpolitikern
iiberlassen; ich mdchte nur nebenbei bemerken, dafl die Grof3-
zahl der Pfarrer ziemlich weitgehende sozialpolitische Programme
haben. Ich will heute mehr kleinere Mafinahmen aufzihlen, die
der Vollstéindigkeit halber auch zu nennen sind.
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Die Polizei sollte viel mehr, als es gewohnlich geschieht, da-
fiir sorgen, dafl die Kinder des Nachts sich nicht in den Strafien
herumtummeln. In einer Zeitung lesen wir: ,Fiir die Kinder hat
die Didmmerstunde beim Straflenspiel einen besonderen Reiz.
Aber sie birgt fiir die Jugend eine Reihe schwerer Gefahren.
Sie entzieht das Treiben der Kinder dem beobachtenden Auge
der Erwachsenen, bietet schlimmern Elementen unter den Spiel-
kameraden willkommene Gelegenheit, ihre oft sittenverderbenden
Einfliisse auf die noch Unerfahrenen auszuiiben, deckt mit ihrem
Dunkel allerlei verbotenes, schéndliches Tun.“

Die Kinder haben schon von klein auf Zufritt zu Volksbe-
lustigungen, Vergniigungsetablissements und Kinematographen,
wo sie moralisch ungiinstig beeinflufit werden. Konnte unsere
Gesellschaft in Verbindung mit dem schweizerischen Verein fiir
Kinderschutz sich nicht dafiir verwenden, dafl im schweizerischen
Strafgesetzbuch einschrinkende Bestimmungen aufgestellt werden
und zwar nicht nur gegen das Herstellen, Feilhalten, Verkaufen,
und Ausleihen unziichtiger Schriften, Bilder und Gegenstinde,
sondern auch gegen die unmoralischen Auffiihrungen durch Schau-
spieler, Kinematographen u. drgl.?

Ich mochte auch darauf hinweisen, wie der Inhalt nicht
weniger Zeitungen, wie z. B. Berichte iiber Verbrechen und Selbst-
morde, unsittliche Annoncen, unnoble Behandlung der Gegner,
héflliche Instinkte néhren.

Erziehen wir die Jugend zu héherem, reinerem Lebensgenuf3,
zur Freude am Spiel, an der Natur und an der Kunst. Es ist
eine schone Aufgabe unserer Gesellschaft in Verbindung mit an-
dern Vereinigungen diese Bestrebungen zu fordern. In gréfiern
Ortschaften fehlt es an Spielpliitzen; da ist es Sache der Jugend-
freunde, bei den Behorden immer wieder vorzusprechen, bis die
Bediirfnisse nach geeigneten Spielpldtzen befriedigt sind. Konnte
unsere Gesellschaft nicht mit dem Verein der Schweizer-Presse
in Verbindung treten, um hinzuweisen auf das, was ein Freund
der Jugend, Weimer, in seinem Buch iiber ,Haus und Leben als
Erziehungsméchte® geschrieben hat: |Vielleicht finden die Zei-
tungen Mittel und Wege, den Neuigkeitshunger der Leser in
edlerer Weise zu befriedigen. Die Welt ist doch nicht so arm
an erfreulichen Taten, wie man nach dem Inhalte mancher Zei-
tungen glauben mdchte. Von selbstlosen Opfern der Wissenschaft,
von ringenden Helden der Kunst, von kiihnen Lebensrettern, von
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stillen Duldern auch auf dem Siechenbette, von menschlicher
Barmbherzigkeit und Opferwilligkeit, von Seelenstirke und Seelen-
grofle, die sich auch im Alltagsleben offenbaren kann, liele sich
gewil weit mehr erzihlen.“ Um weitere positive MaBnahmen
aufzuziihlen, erinnere ich an alle die Einrichtungen und Veran-
staltungen der Jugendfiirsorge. Von ganz besonderer Wichtigkeit
ist die Fiirsorge fiir die Schulentlassenen. Die Zeit erlaubt es
mir aber nicht, darauf n#dher einzutreten, wie ich mir auch ver-
sagen muf} iiber das, was die Schule im Kampfe gegen die sitt-
liche Verwahrlosung tun kann, zu sprechen.

Man redet in der Gegenwart so viel vom Einflu8 des Milieu;
gewifl ist etwas daran, sorgen wir deshalb dafiir, dal das Milieu
gut sel, aber dazu gehdren nicht nur gute soziale Verhiltnisse,
sondern dazu gehort auch die richtige Auffassung iiber die Er-
ziechung; und da will es mich bediinken, dafl viele Leute aus
falsch verstandener Humanitét Ideen vertreten, die eigentlich als
Unheil fiir die jungen Leute wie fiir die ganze Menschheit be-
zeichnet werden miissen; wir miissen dem Berliner Philosophen
und Pédagogen Paulsen recht geben, der in einem Aufsatz iiber
»Alte und neumodische Erziehungsweisheit® geschrieben hat:
»,versucht man die Erziehung und die Erziehungsweisheit unserer
Tage zu charakterisieren, so kann man nicht wohl auf eine an-
dere Formel kommen als auf die: sie steht im Zeichen der Ver-
weichlichung . . . . . Drei grofle Imperative sind die ewigen
Leitsterne der wahren Erziehung: Lerne gehorchen! Lerne dich
anstrengen! Lerne dir versagen und deine Begierden iiberwinden!*
Aber fehlt bei dieser Auffassung nicht die Liebe? Ist das nicht
tyrannische Hérte? Der schon zitierte Weimer antwortet darauf:
,Der iible Beigeschmack der Tyrannei duBert sich in Willkiir und
Laune, in der Unzuverlidssigkeit und Wandelbarkeit ihrer Macht-
spriiche. Der starke Erzieherwille, dem hier das Wort geredet
wird, mul von der Einsicht in die Notwendigkeit der einzelnen
erzieherischen MaBinahmen getragen sein, dann aber muf} er sich
auch umwandelbar erweisen wie ein Naturgesetz.“

Wenn wir. iiber die Aufgaben, die der Allgemeinheit zu-
kommen, und iiber den Einflul des Milieu uns ausgesprochen
haben, so darf dies ja nicht so verstanden werden, als ob wir
die Gewissen der Eltern entlasten und {iiberhaupt den einzelnen
Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu einem sanften Ruhe-
kissen verhelfen mochten; vielmehr wollen wir daran erinnern,
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daB3 jeder einzelne einen Teil der Schuld trigt und sich daher
ernstlich fragen soll: Was kann ich tun, um eine Anderung, eine
Besserung der Verhiiltnisse herbeizufiihren. Die einseitige Be-
tonung der Milieutheorie hat ihre Gefahren; sie dringt bis zu den
Ohren der jungen Leute und wird oft unbegriindet von diesen
gebraucht, um sich zu entschuldigen, andererseits schreckt sie gut
geeignete Leute ab, Kinder in Pflege zu nehmen; ich rede da
aus meinen Erfahrungen als Armeninspektor heraus.

These II betrachte ich vom Standpunkte der kleinen Ge-
meinden auf dem Lande und habe dazu folgendes zu bemerken:
Die hier vorgesehene Behorde stelle ich mir als eine Bezirksbe-
horde vor; denn diese wird weitblickender sein als die einer
kleinen Gemeinde, die gar hiufig denkt: ,Die Fiirsorge fiir ein
Kind kostet viel Geld,“ und diesen Standpunkt vertritt mit den
Worten: ,Man darf den Eltern ihre Pflicht nicht abnehmen.“
Leider haben beim Einfiihrungsgesetz zum Zivilrecht nicht alle
Kantone Bezirks-Vormundschafts-Behorden vorgesehen, deshalb
sind Anstrengungen zu machen, dal durch die Legiferierung auf
dem Gebiete des Jugendstrafrechtes solche Behorden geschaffen
werden.

Bei These III seien als hervorragende Fiirsorge-Mafinahme
bei sittlich gefihrdeten Kindern die Erziehungsvereine genannt,
die sich zu einem schweizerischen Verband zusammengeschlossen
haben, um einen Austausch der Erfahrungen, die Griindung neuer
Vereine in Bezirken, wo noch keine bestehen, zu ermdéglichen,
um ferner einander gegenseitige Aushiilfe im Patronat zu leisten
und auf die Gestaltung der einschligigen Gesetzgebung einzu-
wirken. Viele dieser Erziehungsvereine sind nicht einfach ein
Ersatz fiir die amtliche Armenpflege. Um was fiir Kinder es sich
handelt, moge Thnen folgendes Zitat klar legen: ,Wenn wir nach
dem Grund der Verpflegung der Kinder fragen, so lautet es
nicht: Verarmung, wohl aber z. B. folgendermafien: Vater Trinker,
Kind sittlich gefdhrdet; Eltern hiufig krank, Kinder sich selbst
iiberlassen; das Kind wird von seinem Stiefvater ungern geduldet
und schlecht behandelt; der Vater ist Witwer, die Kinder vielfach
ohne Aufsicht und vernachlissigt; der Knabe zeigt Neigungen
zu allerlei bésen Streichen, -und die Mutter ist zu schwach usw.
Soll man nun in solchen Fillen warten, bis der Vater sich in
dauernde Bediirftigkeit hinein getrunken oder bis die zu nach-
sichtige Mutter von selber wieder energischer geworden ist?
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Gerade in solchen Fillen, wo ein gewisser Gerechtigkeitssinn und
Riicksichten auf die Gesamtheit die Behdrden hindern, selbstver-
schuldete, schlimme Zustinde zu heben, kann die an solche Er-
wigungen nicht gebundene Barmherzigkeit Privater sich wenigstens
der unschuldigen Opfer annehmen. Ubrigens gibt es auch ver-
stindige Eltern, die die Mingel ihrer Erziehungsweise wohl ein-
sehen. Dennoch wiirden sie sich niemals entschliessen kénnen,
ihre Kinder der &ffentlichen Armenpflege zu iibergeben, weil sie
nicht als Besteuerte gelten mogen.“ Ich habe die Gelegenheit
nicht voriibergehen lassen wollen, ohne auf diese Vereine die
Aufmerksamkeit zu lenken und die Mitglieder der schweizerischen
Gesellschaft fiir Schulgesundheitspflege fiir diesen Zweig der
Jugendfiirsorge zu interessieren.

Bei These IV fehlt die Erwdhnung der Schulbehdrden. Man
kann denn doch zu weit gehen, wenn man iiberall richterliche
Behorden, und seien es auch Jugendrichter, in Bewegung setzt.
Aber die Strafkompetenzen der Schulbehérden sollten gesetzlich
genau umschrieben werden; denn es ist schon gelegentlich ent-
schieden worden, es gehe die Schulbehdrden nichts an, was
auflerhalb der Schule geschehe. Zu dem, was der Referent als
Mafinahmen aufgezihlt hat, erlaube ich mir folgende Bemerkungen:
Statt abzuwarten, bis man gezwungen ist, Eltern zu verwarnen,
sollten die Eltern zum vornherein zur Erziehung ihrer Kinder
angeleitet werden. Nun sind ja viele und gute Biicher iiber
Kindererziehung geschrieben worden, aber Biicher werden gar
wenig gelesen, die Leute begniigen sich immer mehr mit Broschiiren
und Zeitungsartikeln. Das sollte ein Fingerzeig sein: Es geben
in einzelnen Kantonen die Zivilstandsbeamten an die Eltern bei
Angabe eines neugebornen Kindes kleine Broschiiren ab, worin
eine Anleitung zur Korperpflege des Kindes enthalten ist. Noch
wichtiger wire eigentlich eine Anleitung zur sittlichen Erziehung,
etwa in Form der Broschiire, welche die biirgerliche Armenpflege
von Ziirich den Pflegeeltern iiberreicht. Sodann diirften in den
tdglichen Zeitungen die Erziehungsfragen noch mehr besprochen
werden. Wenn von Zeit zu Zeit kiirzere, gut geschriebene Artikel
iiber diese und jene Erziehungsfrage publiziert werden, so wird
das wirken wie die Reklame: Steter Tropfen hohlt den Stein!
Konnte nicht unsere Gesellschaft in Verbindung mit dem schweize-
rischen Lehrerverein usw. dafiir sorgen, dass in den einzelnen
Kantonen Komitees fiir péidagogische Korrespondenzen eingesetzt
werden ?
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Zum Vorschlag iiber Auferlegung einer Sicherheit gegeniiber
den Eltern fiir eine bessere Kontrolle des Verhaltens des Kindes
mochte ich hinweisen auf die Erfahrungen, welche Hamburg ge-
macht hat: ,Da die Angehorigen und Jugendlichen wissen, daf}
Zwangserziehung droht, haben sie alle Veranlassung, den Rat-
schldgen der Organe der Behorden zu folgen und tun dies auch
regelméfBig. Dem Staat erspart die Erziehungsaufsicht bedeutende
Kosten, der Familienzusammenhang erhilt sie aufrecht.“ Wenn
Eltern verwarnt werden, so ist allerdings zu befiirchten, dafl diese
die Kinder verpriigeln; wo man solches konstatiert, da ist Weg-
nahme des Kindes angezeigt, weil die Eltern mit dem Appell an
den Stock ihre Impotenz erkléren.

Zum Vorschlag, dafl die fehlbaren jungen Leute zum Ersatz
des Schadens angehalten werden sollen, mochte ich hinweisen
auf eine Erfahrung bei meiner Titigkeit als Armeninspektor: Da
hatte ein verkostgeldetes Middchen kurz vor der Entlassung aus
der Schule seinen Pflegeeltern Geld gestohlen. Da es tiefe Reue
zeigte, so wurde von der Versetzung in eine Anstalt Umgang
genommen, es wurde vereinbart, das Madchen miisse als Dienst-
bote noch einige Monate bei den Pflegern bleiben, um das ge-
stohlene Geld abzuverdienen; aber es wurde ein bestimmter Lohn
festgesetzt und dem M#dchen jeden Monat etwas gegeben, um
ihm den Mut zur Arbeit nicht zu nehmen und um das Midchen
vor Ausbeutung von Seiten der Pfleger zu schiitzen; es ist seit-
her nicht riickfillig geworden.

Familienauflosung soll wirklich nur als ultima ratio ange-
wendet werden, das ist das Ergebnis meiner Erfahrungen als
Armeninspektor kleinerer Gemeinden. Mag z. B. der Vater pflicht-
vergessen sein und den Kindern nicht ein gutes Beispiel geben,
so kann eine gute Mutter mit ihrer Treue und hingebenden Liebe
die Kinder doch der Art beeinflussen, dafl sie tiichtige Glieder
der menschlichen Gesellschaft werden; mit der Auflosung der
Familie werden nicht selten Gemiitswerte zerstort, um die es
schade ist.

Der Referent nennt als eine Mafinahme auch die Verbringung
in eine Anstalt. Sollen aber die Anstalten ihre Aufgabe erfiillen,
so miissen sie teilweise anders organisiert sein; es ist leider zu
bemerken, dal die Strafanstalten fiir Erwachsene vielfach besser
organisiert und dotiert sind als die Erziehungsanstalten; das ist
wohl teilweise aus dem Umstande zu erkldren, dafl in den ersteren

27
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Leute untergebracht werden, die Mittel und Wege finden, um ihre
Kritik in die Offentlichkeit gelangen zu lassen. Wenn ich hier
Wiinsche vorbringe, so geschieht es nicht etwa in der Absicht,
gegen die Anstaltsvorsteher Vorwiirfe zu erheben, sondern um
ihnen ihre Stellung zu erleichtern. Viele dieser Anstalten sind
zu grofy; darauf weisen ihre Vorsteher selber hin, ich denke an
das, was im Protokoll iiber die Verhandlungen des Armenerzieher-
vereins pro 1909 zu lesen ist: ,Die Vorliebe fiir grosse Anstalten
und Vergrofierungen bestehender ist aus 6konomischen Griinden
bei Behtérden und Kommissionen stets vorhanden, und leider noch
immer populér.“ Bei grofleren Anstalten tritt ein gewisser maschi-
neller Betrieb ein und die individuelle Behandlung des einzelnen
Zoglings wird verunmdoglicht. Weil dem Vorsteher die Zeit zum per-
sonlichen Verkehr fehlt, so fehlt den Kindern das Zutrauen zum
Vorsteher und deshalb werden sie nicht bei ihm Zuflucht nehmen,
wenn es ihnen nach der Entlassung schlecht ergeht; so werden
sie zu Verbrechern. Horen wir ferner, was ein Anstaltsvorsteher
klagt: ,In groBern Anstalten, wo viele Angestellte sich zusammen-
finden, kommt es oft vor, daB sich dieselben gegenseitig nicht
vertragen, dafl Neid; HaB und Zwietracht unter ihnen herrscht;
das ist ein boses Omen fiir ein Haus und mehr als eine Anstalt
ist dadurch schon an den Rand des Abgrundes gefiihrt worden.“

Erziehungsanstalten sind gewdohnlich schlecht dotiert, deshalb
mufl der Anstaltszogling mit Arbeit iiberlastet werden. Mit Recht
heifit es in der schon erwihnten Broschiire der biirgerlichen
Armenpflege Ziirich: ,Ohne Arbeit keine Erziehung! Mit schwerer
Arbeit aber kein Gedeihen! Dafl manche Kinder auf dem Lande (und
ich mochte hinzufiigen: auch in den Anstalten) trotz geniigender
Nahrung und frischer Luft nicht recht gedeihen, liegt an ihrer
Uberlastung mit Arbeit. Uberbiirdung ist nicht Erziehung zur
Arbeit, vielmehr wird HaBl gegen die Arbeit gepflanzt, der Zog-
ling verléfit abgearbeitet und abgemiidet die Anstalt, will mit
Alkohol sich stimulieren und wird zum Trinker, und der Trinker
wird leicht zum Verbrecher. Weil die Kinder mit Arbeit iiber-
lastet werden, so ist keine Zeit fiir die Freude, und doch sagt
ein Anstaltsvorsteher: ,Freude bessert. Ein Leben ohne Freude
ist eine weite Reise ohne Gasthaus. Pflanzen wir unter unsern
Zoglingen Frohsinn; Anstaltskinder haben Freude notig. Heiter-
keit ist ein Himmel, in dem alles gedeiht, Gift ausgenommen.“

Der Referent ruft einem Beobachtungsheim. Ich mochte dies
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namentlich deshalb empfehlen, weil da Gelegenheit geboten wiire,
dem Kinde die allergrobsten Fehler einigermafien abzugewthnen,
dann wire es eher moglich, Familien zu finden, die geneigt sind,
ein solches Kind aufzunehmen, wihrend sie sich hiezu nicht ent-
schliessen konnen, wenn es direkt von den pflichtvergessenen
Eltern wegkommt.

Konnte nicht unsere Gesellschaft mit dem schweizerischen
Armenerzieherverein, mit den Direktionen der Anstalten und der
Anstaltskommission der schweizerischen gemeinniitzigen Gesell-
schaft in Verbindung treten, um die Organisation der Anstalten
griindlich und allseitig zu beraten und hierauf Vorschlige den
Kantonsregierungen und dem Bundesrate einzureichen? Die
kommende Strafrechtsreform ist erst dann ein wirklicher Fort-
schritt, wenn auch das Anstaltswesen gut eingerichtet ist; sonst
haben wir ein Messer ohne Klinge.

Zu These V mochte ich bemerken: Die Strafverschérfung,
die viel fiir sich hat, ist zu Beginn des Aufenthaltes in der An-
stalt anzuwenden, damit der Delinquent merkt, dafl die Schuld
gesiihnt sein muf}. Spéter mogen solche Manahmen schwinden,
damit die Liebe, die den Zogling umgibt, ihm zum Bewufitsein
bringt, dass man in ihm eigentlich edle Gefiihle erwecken und
daB man ihn zu einem tiichtigen Menschen, an dem die andern
ihr Wohlgefallen haben, heranziehen will.

Schliefllich mochte ich noch allgemein bemerken, dafli wir
uns immer gegenwiirtig halten, was der begeisterte Jugendfreund
Agahd einmal geschrieben hat: ,Gesetze an sich helfen noch
nicht, so sehr man an ihre erzieherische Wirkung glauben mdochte.
Menschen miissen wir haben, welche begreifen und tief im
Herzen fiihlen, was dem Kinde not tut.“

7. Zur Frage der Jugendgerichte.

Von Dr. med. Gustav Beck in Bern.

Leitsiitze.

1. Die pflicht- und gesetzwidrigen
Handlungen Minderjihriger sind nicht
vom Vergeltungsstandpunkt, sondern
vom Sicherungsstandpunkt zu beur-
teilen. Denn die tigliche Erfahrung

Conclusions.

1. Les infractions au devoir et a
la loi commises par des mineurs ne
doivent pas étre jugées du point de
vue de la punition, mais bien de celui
de la prévention. Car I'expérience de



	Jugendstrafrecht und Jugendfürsorgerecht

